
■ Bundesministerium für Gesundheit

Bekanntmachung [1185 A]
eines Beschlusses

des Gemeinsamen Bundesausschusses 
über eine Änderung 

der Richtlinie Methoden Krankenhausbehandlung:
Allogene Stammzelltransplantation 

mit nicht-verwandtem Spender 
bei schwerer aplastischer Anämie

Vom 28. Mai 2009

Der Gemeinsame Bundesausschuss hat in seiner Sitzung am
28. Mai 2009 beschlossen, die Richtlinie zu Untersuchungs- und
Behandlungsmethoden im Krankenhaus (Richtlinie Methoden
Krankenhausbehandlung) in der Fassung vom 21. März 2006
(BAnz. S. 4466), zuletzt geändert am 19. Juni 2008 (BAnz. S. 3571),
wie folgt zu ändern: 

I.
In der Anlage I „Methoden, die für die Versorgung mit Kran-
kenhausbehandlung erforderlich sind“ wird nach Nummer 3.4
folgende Nummer 4 angefügt:
„4 Stammzelltransplantation
4.1 Allogene Stammzelltransplantation mit nicht-verwandtem
Spender bei schwerer aplastischer Anämie“

II.
Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach ihrer Bekannt-
machung im Bundesanzeiger in Kraft.
Die tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf 
der Homepage des Gemeinsamen Bundesausschusses unter
www.g-ba.de veröffentlicht.

Berlin, den 28. Mai 2009
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